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§ 4 UmwGVerschmelzungsvertrag

che gesetzlichen Bestimmungen betreffend die Beschlussvorbereitung, Form- und
Mehrheitsanforderungen zu wahren, die auch für den Neuabschluss des Verschmelzungs-
vertrags gelten.120 Gegebenenfalls muss der geänderte Vertrag erneut gem. § 5 Abs. 3 dem
Betriebsrat zugeleitet werden (/ § 5 Rn. 157).121 Die geschilderten Anforderungen gelten
unabhängig von der Rechtsnatur der zu ändernden Bestimmung, also etwa auch für rein
schuldrechtliche Regelungen, sofern sie einen untrennbaren Bestandteil des Verschmelzungs-
vertrags bilden (/ § 6 Rn. 7).122

III. Form- und Verfahrensfragen bei Aufhebung des Vertrags

Die Aufhebung des Verschmelzungsvertrags erfordert eine Aufhebungsvereinbarung durch
die Vertretungsorgane der beteiligten Rechtsträger und korrespondierende Zustimmungsbe-
schlüsse durch die Anteilseigner. Im Schrifttum ist umstritten, ob der Vertrag und die Ver-
schmelzungsbeschlüsse zur Aufhebung denselben Form- bzw. Mehrheitserfordernissen unter-
liegen wie der Abschluss eines wirksamen Verschmelzungsvertrags. Von gewichtigen
Stimmen wird dies angenommen, da es sich um einen actus contrarius handele und die
Zustimmung zum Vertragsabschluss nur dann ausreichend respektiert werde, wenn für eine
Aufhebung dieselbe Mehrheit benötigt werde.123 Darüber hinaus seien die für den Ver-
schmelzungsbeschluss geltenden Informations- und Formvorschriften zu beachten.124 Über-
zeugender erscheint es, für den Aufhebungsbeschluss die einfache Mehrheit genügen zu
lassen, die auch ausreichend gewesen wäre, um den Verschmelzungsbeschluss zu verhindern.
Die erhöhten Zustimmungsquoren erklären sich gerade daraus, dass eine grundlegende
Strukturveränderung erstmalig herbeigeführt werden soll.125 Entsprechend den Überlegun-
gen zur Aufhebung eines satzungsändernden Beschlusses bei Kapitalgesellschaften vor dessen
Eintragung im Handelsregister genügt auch hier zur Erhaltung des status quo die einfache
Mehrheit.126

Angesichts der geringeren Komplexität eines auf Beibehaltung der bestehenden Organisa-
tion gerichteten Beschlusses im Gegensatz zu einem solchen, der auf eine wesentliche Ände-
rung gerichtet ist, sind auch die sonstigen qualifizierten Verfahrens- und Formvor-
schriften nicht einschlägig, die bei einer Zustimmung zur Verschmelzung zu beachten
wären. Dementsprechend bedarf auch die von den Vertretungsorganen der beteiligten
Rechtsträger geschlossene Aufhebungsvereinbarung nicht der notariellen Beurkun-
dung, selbst wenn Zustimmungsbeschlüsse der Anteilseigner bereits gefasst worden sein
sollten.127

IV. Änderung oder Aufhebung nach Wirksamwerden der Verschmelzung

1. Keine Abänderung oder Aufhebung

Die Verschmelzung wird mit der Eintragung in das Register des Sitzes des übernehmenden
Rechtsträgers wirksam (§ 20 Abs. 1). Nach diesem Zeitpunkt kommt eine Änderung oder
Aufhebung des Verschmelzungsvertrags angesichts des organisationsrechtlichen Charakters

120 Widmann/Mayer/Mayer Rn. 64; Kallmeyer/Marsch-Barner/Oppenhoff Rn. 18; Lutter/Drygala
Rn. 26; Kölner Komm UmwG/Simon Rn. 23.

121 Kölner Komm UmwG/Simon Rn. 23; Schmitt/Hörtnagl/Winter § 7 Rn. 21.
122 Dazu ferner Widmann/Mayer/Mayer Rn. 64.
123 Kallmeyer/Marsch-Barner/Oppenhoff Rn. 17; Widmann/Mayer/Mayer Rn. 62; Schmitt/Hört-

nagl/Winter § 7 Rn. 18; Widmann/Mayer/Heckschen § 13 Rn. 66; aA Semler/Stengel/Schröer
Rn. 32; Lutter/Drygala Rn. 27; Kölner Komm UmwG/Simon Rn. 25.

124 So Widmann/Mayer/Mayer Rn. 62; ferner Widmann/Mayer/Heckschen § 13 Rn. 163.32.
125 Kölner Komm UmwG/Simon Rn. 25; Semler/Stengel/Schröer Rn. 32.
126 S. Wicke GmbHG § 53 Rn. 12; Grigoleit/Ehmann AktG § 179 Rn. 33.
127 Kallmeyer/Marsch-Barner/Oppenhoff Rn. 18; Kölner Komm UmwG/Simon Rn. 26; aA Wid-

mann/Mayer/Mayer Rn. 63; Heckschen, Verschmelzung von Kapitalgesellschaften, 1989, 63. Bei bör-
sennotierten Aktiengesellschaft ist allerdings § 130 AktG zu beachten, s. NK-UmwR/Böttcher Rn. 28.
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UmwG § 4 Zweites Buch. Verschmelzung

nicht mehr in Betracht.128 Denkbar wäre lediglich, die Folgen der Verschmelzung durch
einen neuerlichen Strukturakt im Wege der Spaltung für die Zukunft rückgängig zu machen.

Hingegen wird vereinzelt eine Abänderung des Verschmelzungsvertrags in Anlehnung
an die in § 313 BGB normierten Grundsätze des Wegfalls der Geschäftsgrundlage als zulässig
erachtet, sofern die Abänderung nicht auf eine Entschmelzung gerichtet ist, das Umtausch-
verhältnis gewahrt bleibt, keine schutzwürdigen Interessen des Rechtsverkehrs entgegen ste-
hen und sowohl die ehemaligen als auch die jetzigen Gesellschafter an der Abänderung
beteiligt werden.129 Für den als erforderlich erachteten Zustimmungsbeschluss der Anteilseig-
ner des erloschenen übertragenen Rechtsträgers soll dieser entsprechend § 25 Abs. 1 als
fortbestehend fingiert werden.130 Im Schrifttum wird allerdings zu Recht bezweifelt, ob
sich die Voraussetzungen für eine Analogie dieser eng auszulegenden Ausnahmevorschrift
überzeugend begründen lassen.131 Ein dringendes praktisches Bedürfnis ist noch nicht
erkennbar geworden, zumal eine Änderung den Erfolg der Verschmelzung nicht beeinträchti-
gen würde und mit dem Umtauschverhältnis die wesentlichen wirtschaftlichen Bedingungen
für die Anteilseigner gerade unberührt bleiben sollen.132 Nicht auszuschließen wäre zudem
das Risiko, dass zur Schaffung vollendeter Tatsachen bestimmte Umstände im Rahmen des
Verschmelzungsprozesses bewusst durch die Vertretungsorgane zunächst ausgespart blieben,
die sich anschließend unter dem Eindruck des irreversiblen Vollzugs gegenüber den Anteils-
eignern, aber auch gegenüber den Arbeitnehmern leichter durchsetzen ließen.133

2. Änderung oder Aufhebung der Verschmelzung nach Anmeldung

Da die Verschmelzung gem. § 20 Abs. 1 erst mit der Eintragung in das Register beim
übernehmenden Rechtsträger wirksam wird, kann eine Änderung oder Aufhebung vor die-
sem Zeitpunkt noch vereinbart werden, selbst wenn die Anmeldung bereits erfolgt ist und
auch dann, wenn die Eintragung bei einem übertragenden Rechtsträger gem. § 19 Abs. 1
S. 2 schon vollzogen wurde,134 die allerdings vorrangig zu löschen wäre. Im Fall einer
beabsichtigten Änderung des Verschmelzungsvertrags wäre in einem zweiten Schritt eine
neue Eintragung auch beim übertragenden Rechtsträger erforderlich.

I. Mängel des Verschmelzungsvertrags

I. Nichtbeachtung der Vorgaben nach dem Umwandlungsgesetz

Der Verschmelzungsvertrag muss den Mindestinhalt gem. § 5 Abs. 1 aufweisen, bei
einer Verschmelzung durch Neugründung die Satzung des neuen Rechtsträgers enthalten
(§ 37) und weiteren zwingenden Inhaltsvorgaben nach dem Umwandlungsgesetz
Rechnung tragen, wie sie sich aufgrund einiger vornehmlich rechtsformspezifischer Vor-
schriften ergeben (/ § 5 Rn. 120). Fehlt es an diesen Voraussetzungen oder an der notariel-
len Beurkundung gem. § 6, darf die Verschmelzung nicht im Handelsregister eingetra-
gen werden.135 Entsprechendes kann gelten, wenn weitere fakultative Abreden im
Verschmelzungsvertrag getroffen wurden und diese nichtig sind oder zusätzliche Vereinba-
rungen unter den Vertragsteilen geschlossen wurden, diese aber nicht mitbeurkundet wurden.
Sofern es sich um Nebenabreden handelt, die nach dem Willen der Parteien mit dem
Verschmelzungsvertrag eine untrennbare Einheit darstellen, mit ihm also „stehen und fallen“

128 Schmitt/Hörtnagl/Winter § 7 Rn. 11; Kölner Komm UmwG/Simon Rn. 28; Semler/Stengel/
Schröer Rn. 36; ferner OLG Frankfurt a. M. NZG 2003, 236 (237): Verbot der „Entschmelzung“;
anders für die auf Anregung der Parteien vAw gelöschten Verschmelzung Custodis GmbHR 2006, 904.

129 Semler/Stengel/Schröer Rn. 36.
130 Lutter/Drygala Rn. 28 ff.; s. ansatzweise evtl. auch OLG Frankfurt a. M. ZIP 2012, 826 (828).
131 Semler/Stengel/Schröer Rn. 36; Kölner Komm UmwG/Simon Rn. 29.
132 S. iErg auch Kölner Komm UmwG/Simon Rn. 29.
133 Semler/Stengel/Schröer Rn. 36.
134 Zutr. Semler/Stengel/Schröer Rn. 37; insoweit aA Schmitt/Hörtnagl/Winter § 7 Rn. 14.
135 Lutter/Drygala § 5 Rn. 154; Schmitt/Hörtnagl/Winter Rn. 16.
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§ 4 UmwGVerschmelzungsvertrag

sollen, kann dies zur Gesamtnichtigkeit des Vertragswerks führen (§ 139 BGB; / § 6
Rn. 12).136

II. Nichtigkeit nach BGB oder anderen Rechtsvorschriften

Ein Verschmelzungsvertrag kann nach den allgemeinen Regeln des BGB nichtig sein,
weil ein Verstoß gegen ein gesetzliches Verbot (§ 134 BGB), gegen die guten Sitten
(§ 138 BGB) oder ein Scheingeschäft vorliegt (§ 117 BGB) oder ein geschäftsunfähiger
Vertreter gehandelt hat (§ 105 BGB). Nichtig wegen eines Verstoßes gegen ein gesetzliches
Verbot nach § 134 BGB wäre etwa eine Regelung im Verschmelzungsvertrag oder der
Satzung einer der beteiligten Gesellschaften, wonach Gesellschafter, die der Umwandlung
nicht zustimmen, aus der Gesellschaft ausscheiden.137 Nach Auffassung des OLG Hamm soll
der Verschmelzungsvertrag einer Steuerberatungs-GmbH mit einer ein Handelsge-
werbe betreibenden GmbH gegen § 72 Abs. 1 StBerG, § 57 Abs. 2, Abs. 4 Nr. 1 StBerG
verstoßen und gem. § 134 BGB nichtig sein, auch wenn die Gesellschafter der Steuerbera-
tungs-GmbH den Beschluss gefasst haben, das Handelsgewerbe der übertragenen GmbH
nach der Verschmelzung nicht fortzuführen.138 Ein Verstoß gegen die DSGVO oder
gegen das Bankgeheimnis wegen Übermittlung von Kundendaten durch die Verschmel-
zung scheidet nach zutreffender Auffassung aus.139 Entsprechendes dürfte auch für das durch
§ 203 StGB geschützte Berufsgeheimnis gelten.140 Sittenwidrigkeit eines Verschmelzungsver-
trags nach § 138 BGB kann in Betracht kommen, wenn die Übertragung eines überschulde-
ten Rechtsträgers allein zulasten des übernehmenden Rechtsträgers und dessen Anteilseigner
erfolgt.141 Im Fall der Nichtigkeit einzelner Regelungen ist wiederum zu prüfen, ob hiervon
nach Maßgabe des § 139 BGB der gesamte Verschmelzungsvertrag erfasst ist.

III. Anfechtbarkeit des Verschmelzungsvertrags wegen Willensmängeln

Der Verschmelzungsvertrag kann wegen Willensmängeln nach den allgemeinen zivilrecht-
lichen Vorschriften gem. §§ 119, 123 BGB, zB wegen Irrtums über verkehrswesentliche
Eigenschaften eines an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträgers oder wegen arglistiger
Täuschung, angefochten werden. Der Willensmangel muss bei dem Vertretungsorgan vorlie-
gen, das den jeweiligen Rechtsträger beim Vertragsabschluss vertritt, auf die Anteilseigner
kommt es insoweit nicht an.142 Die Anfechtungsfristen bestimmen sich nach den §§ 121,
124 BGB, § 246 Abs. 1 AktG ist nicht einschlägig.143 Praktische Bedeutung hat die Anfech-
tung allerdings erst nach Beschlussfassung der Anteilseigner, weil der Verschmelzungsvertrag
bis dahin schwebend unwirksam ist.144 Dem Verschmelzungsbeschluss kommt nicht etwas
die Bedeutung einer Bestätigung iSv § 144 BGB zu.145 Im Fall der Anfechtung des Ver-
schmelzungsvertrags darf das Registergericht die Verschmelzung nicht eintragen. Nach Ein-
tragung im Handelsregister kann die Verschmelzung nach herrschender Meinung nicht mehr
rückgängig gemacht werden (/ § 20 Rn. 133). Denkbar sind allerdings Schadensersatzan-
sprüche gem. §§ 25, 26, die – ebenso wie die Anfechtung nach Eintragung – aufseiten des
erloschenen übertragenen Rechtsträgers durch einen gerichtlich zu bestellenden besonderen

136 Lutter/Drygala § 5 Rn. 154; Semler/Stengel/Schröer Rn. 38; ferner Schmitt/Hörtnagl/Winter
§ 6 Rn. 4 f.

137 Vgl. auch OLG Karlsruhe NZG 2002, 1118; Schmitt/Hörtnagl/Winter Rn. 16.
138 OLG Hamm NJW 1997, 666; dagegen zu Recht krit. Neye EWiR 1997, 319 ff.; Widmann/

Mayer/Mayer Rn. 72.
139 LG München I BeckRS 2007, 06524; Schmitt/Hörtnagl/Winter Rn. 17; Kallmeyer/Marsch-

Barner/Oppenhoff Rn. 13; s. aber für die DSGVO während der Due-Diligence-Phase v.d. Bussche/
Voigt/Plath, Konzerndatenschutz, 2. Aufl. 2019, Teil 6 Rn. 67.

140 Marsch-Barner/Mackenthun ZHR 165 (2001), 426 (436); Lutter/Grunewald § 20 Rn. 42;
restriktiver Teichmann/Kießling ZGR 2001, 33 (62 ff.).

141 Wicke DNotZ 2019, 405 (412); LG Mühlhausen DB 1996, 1967; zur Anwendung von § 826
BGB BGH NJW 2019, 589.

142 Semler/Stengel/Schröer Rn. 42; Kallmeyer/Marsch-Barner/Oppenhoff Rn. 13.
143 Semler/Stengel/Schröer Rn. 42.
144 Semler/Stengel/Schröer Rn. 42; Kallmeyer/Marsch-Barner/Oppenhoff Rn. 14.
145 Kallmeyer/Marsch-Barner/Oppenhoff Rn. 14; Kölner Komm UmwG/Simon § 5 Rn. 243.
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UmwG § 4 Zweites Buch. Verschmelzung

Vertreter geltend gemacht werden können,146 wie auch umgekehrt die Anfechtungserklärung
gegenüber dem erloschenen übertragenen Rechtsträger an einen besonderen Vertreter zu
richten ist.147

IV. Beschlussmängel (Nichtigkeit und Anfechtbarkeit)

Haben die Anteilsinhaber der beteiligten Rechtsträger einem fehlerhaften oder unvollstän-
digen Verschmelzungsvertrag zugestimmt, so ist der entsprechende Beschluss seinerseits man-
gelhaft und kann deshalb mit der Klage nach § 14 Abs. 1 angegriffen werden.148 Dies kommt
jedoch nicht in Betracht, wenn erforderliche Angaben über die Folgen der Verschmelzung
für die Arbeitnehmer und ihre Vertretungen nach § 5 Abs. 9 fehlen (/ § 5 Rn. 114).149

Die Nichtigkeit des Vertrags kann ferner im Wege einer allgemeinen Feststellungsklage gem.
§ 256 ZPO geltend gemacht werden, und zwar unter Umständen auch dann, wenn die
Verschmelzung bereits durch Eintragung im Handelsregister wirksam geworden ist (§ 20; /
Rn. 52).150 Das Fehlen der Angaben gem. § 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 und – soweit Anteile gewährt
werden – auch der Angaben gem. § 5 Abs. 1 Nr. 3 führt nach herrschender Meinung zur
Nichtigkeit des Verschmelzungsvertrags,151 hingegen kann das Fehlen der Angaben nach § 5
Abs. 1 Nr. 4–8, soweit solche nach den Umständen des konkreten Falls erforderlich sind
(/ § 5 Rn. 5), allenfalls die Anfechtbarkeit der Verschmelzungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger begründen.152

V. Mängel nach Eintragung

Durch die Eintragung der Verschmelzung im Register des übernehmenden Rechtsträgers
werden Mängel der notariellen Beurkundung des Verschmelzungsvertrags und gegebenenfalls
erforderlicher Zustimmungs- oder Verzichtserklärungen einzelner Anteilsinhaber nach § 20
Abs. 1 Nr. 4 geheilt. In der Konsequenz der Heilung erlangen auch nicht beurkundete
Nebenabreden oder Ergänzungen des Verschmelzungsvertrags Wirksamkeit, sofern sie von
den Zustimmungsbeschlüssen der Anteilseigner erfasst sind.153 Aufgrund des umfassenden
Bestandsschutzes gem. § 20 Abs. 2 lassen Mängel der Verschmelzung die Wirkungen der
Eintragung auch im Übrigen unberührt. Daher können Fehler der Verschmelzung nicht
mehr mit dem Ziel geltend gemacht werden, die Eintragung zu löschen.154 Der Bestands-
schutz nach § 20 Abs. 2 ist grundsätzlich umfassend ausgestaltet und unabhängig davon, ob
Rechtshandlungen im Rahmen des Umwandlungsverfahrens mit Mängeln behaftet sind, wie
schwer diese Mängel wiegen, ob es sich um Mängel des Verschmelzungsvertrages bzw. der
Verschmelzungsbeschlüsse handelt, ob die Registersperre des § 16 Abs. 2 S. 2 missachtet
wurde155 oder ob ein Nichtigkeitsgrund aufgrund der allgemeinen Regelungen des Zivil-
rechts vorgelegen hat.156 Unberührt bleibt daher ebenso die Wirksamkeit einer zur Durch-
führung der Verschmelzung im Handelsregister eingetragenen Kapitalerhöhung.157 In

146 Widmann/Mayer/Mayer Rn. 72; Semler/Stengel/Schröer Rn. 42; Martens AG 1986, 57 (63).
147 Lutter/Drygala Rn. 153; Widmann/Mayer/Mayer Rn. 17.
148 BGH NJW 1982, 933; Kallmeyer/Marsch-Barner/Oppenhoff § 5 Rn. 66; Lutter/Drygala § 5

Rn. 157; Semler/Stengel/Schröer § 5 Rn. 126.
149 Kallmeyer/Marsch-Barner/Oppenhoff § 5 Rn. 66.
150 OLG Karlsruhe BeckRS 1991, 08061; Lutter/Drygala § 5 Rn. 157; Kallmeyer/Marsch-Barner/

Oppenhoff § 5 Rn. 66; Semler/Stengel/Schröer § 5 Rn. 126.
151 OLG Frankfurt a. M. NZG 1998, 649; Lutter/Drygala § 5 Rn. 155; ähnlich Semler/Stengel/

Schröer Rn. 40.
152 Widmann/Mayer/Mayer Rn. 74; Lutter/Drygala § 5 Rn. 155.
153 Widmann/Mayer/Mayer Rn. 77; Lutter/Drygala § 5 Rn. 158.
154 S. BGH NZG 2006, 956 (958); OLG Hamburg RNotZ 2008, 37 (38); NZG 2003, 981; Bay-

ObLG DB 1999, 2504; OLG Frankfurt a. M. NZG 2003, 236 (237); DB 2003, 1725; OLG Hamm
ZIP 2001, 569; Widmann/Mayer/Mayer Rn. 69.

155 S. dazu BGH NZG 2006, 956 (958).
156 Widmann/Mayer/Mayer Rn. 69.
157 OLG Frankfurt a. M. NZG 2012, 596.
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Rspr.158 und Lit.159 wird die Auffassung vertreten, dass bei Fehlen der Angaben nach § 5
Abs. 1 Nr. 1–3 die Nichtigkeit des Verschmelzungsvertrages auch nicht durch Eintragung
geheilt werden könne, da es an den Essentialia des Verschmelzungsvertrags fehle.160 Nach
hier vertretener Auffassung ist die Heilungswirkung des § 20 Abs. 2 umfassend ausgestaltet
und kann nur dann nicht eintreten, wenn bei objektiver Auslegung des Verschmelzungsver-
trags ungewiss bleibt, ob überhaupt eine Verschmelzung beabsichtigt war161 und welche
Rechtsträger in welcher Funktion hieran beteiligt waren, also letztlich nur bei bestimmten
Mängeln in Anwendung von § 5 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2. Andere Mängel können nach
Eintragung der Verschmelzung allenfalls Schadensersatz- bzw. Amtshaftungsansprüche
begründen.162

§ 5 Inhalt des Verschmelzungsvertrags

(1) Der Vertrag oder sein Entwurf muß mindestens folgende Angaben enthalten:
1. den Namen oder die Firma und den Sitz der an der Verschmelzung beteiligten

Rechtsträger;
2. die Vereinbarung über die Übertragung des Vermögens jedes übertragenden

Rechtsträgers als Ganzes gegen Gewährung von Anteilen oder Mitgliedschaften
an dem übernehmenden Rechtsträger;

3. das Umtauschverhältnis der Anteile und gegebenenfalls die Höhe der baren
Zuzahlung oder Angaben über die Mitgliedschaft bei dem übernehmenden
Rechtsträger;

4. die Einzelheiten für die Übertragung der Anteile des übernehmenden Rechtsträ-
gers oder über den Erwerb der Mitgliedschaft bei dem übernehmenden Rechts-
träger;

5. den Zeitpunkt, von dem an diese Anteile oder die Mitgliedschaften einen
Anspruch auf einen Anteil am Bilanzgewinn gewähren, sowie alle Besonderhei-
ten in bezug auf diesen Anspruch;

6. den Zeitpunkt, von dem an die Handlungen der übertragenden Rechtsträger
als für Rechnung des übernehmenden Rechtsträgers vorgenommen gelten (Ver-
schmelzungsstichtag);

7. die Rechte, die der übernehmende Rechtsträger einzelnen Anteilsinhabern
sowie den Inhabern besonderer Rechte wie Anteile ohne Stimmrecht, Vorzugs-
aktien, Mehrstimmrechtsaktien, Schuldverschreibungen und Genußrechte
gewährt, oder die für diese Personen vorgesehenen Maßnahmen;

8. jeden besonderen Vorteil, der einem Mitglied eines Vertretungsorgans oder eines
Aufsichtsorgans der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger, einem
geschäftsführenden Gesellschafter, einem Partner, einem Abschlußprüfer oder
einem Verschmelzungsprüfer gewährt wird;

9. die Folgen der Verschmelzung für die Arbeitnehmer und ihre Vertretungen
sowie die insoweit vorgesehenen Maßnahmen.
(2) Befinden sich alle Anteile eines übertragenden Rechtsträgers in der Hand

des übernehmenden Rechtsträgers, so entfallen die Angaben über den Umtausch
der Anteile (Absatz 1 Nr. 2 bis 5), soweit sie die Aufnahme dieses Rechtsträgers
betreffen.

(3) Der Vertrag oder sein Entwurf ist spätestens einen Monat vor dem Tage der
Versammlung der Anteilsinhaber jedes beteiligten Rechtsträgers, die gemäß § 13
Abs. 1 über die Zustimmung zum Verschmelzungsvertrag beschließen soll, dem
zuständigen Betriebsrat dieses Rechtsträgers zuzuleiten.

158 OLG Frankfurt a. M. NZG 1998, 649; KG NZG 1999, 174.
159 Vgl. Lutter/Drygala § 5 Rn. 155.
160 Krit. dazu Widmann/Mayer/Mayer Rn. 70.
161 Vgl. KG NZG 2004, 1172.
162 Widmann/Mayer/Mayer Rn. 78.
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Allgemeines Schrifttum: Zu Abs. 1 und 2: Adolff, Unternehmensbewertung im Recht der
börsennotierten Aktiengesellschaft, 2007; Aha, Einzel- oder Gesamtrechtsnachfolge bei der Ausgliede-
rung, AG 1997, 345; Austmann/Frost, Vorwirkungen von Verschmelzungen, ZHR 169 (2005), 431;
Barz, Rechtliche Fragen zur Verschmelzung von Unternehmen, AG 1972, 1; Bayer, 1000 Tage neues
Umwandlungsrecht – eine Zwischenbilanz, ZIP 1997, 1613; Bermel/Müller, Vinkulierte Namensaktien
und Verschmelzung, NZG 1998, 331; Blasche, Umwandlungsmöglichkeiten bei Auflösung, Überschul-
dung oder Insolvenz eines der beteiligten Rechtsträger, GWR 2010, 441; Bungert/Wansleben, Dividen-
denanspruch bei Verschiebung der Gewinnberechtigung bei Verschmelzungen, DB 2013, 979; Drygala,
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Überblick

Überblick. Die Norm des § 5 Abs. 1 legt den Mindestinhalt des Verschmelzungsvertrags
fest. Weitere zwingende materielle Vorgaben ergeben sich aus einigen besonderen, vornehm-
lich rechtsformspezifischen Vorschriften des UmwG (/ Rn. 119). Daneben können die
Beteiligten fakultative Vereinbarungen treffen (/ Rn. 126). Jeder Verschmelzungsvertrag
muss zunächst den Namen und den Sitz der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger
(Nr. 1, / Rn. 5) sowie die zentrale Vereinbarung über die Übertragung des Vermögens des
übertragenden Rechtsträgers als Ganzes gegen Gewährung von Anteilen oder Mitgliedschaf-
ten enthalten (Nr. 2, / Rn. 8), ferner zur Ergebnisabgrenzung den Verschmelzungsstichtag
festlegen (Nr. 6, / Rn. 61). Erfolgt die Verschmelzung entsprechend dem gesetzlichen
Regelfall gegen Gewährung von Anteilen oder Mitgliedschaften, sind Angaben über das
Umtauschverhältnis der Anteile, die Einzelheiten über den Erwerb der Mitgliedschaften und
den Zeitpunkt ihrer Gewinnberechtigung erforderlich (Nr. 2–5, / Rn. 29, / Rn. 50, /
Rn. 55). Diese Angaben entfallen allerdings bei einer Konzernverschmelzung, wenn sich alle
Anteile eines übertragenden Rechtsträgers in der Hand des übernehmenden Rechtsträgers
befinden (Abs. 2, / Rn. 140) oder wenn die Anteilsinhaber des übertragenden Rechtsträ-
gers auf die Gewährung von Anteilen verzichten (/ Rn. 143). Ggf. sind Rechte zugunsten
einzelner Anteilseigner oder Inhaber besonderer Rechte (Nr. 7, / Rn. 74) wie auch beson-
dere Vorteile zugunsten von Organmitgliedern oder Prüfern zu erwähnen (Nr. 8, /
Rn. 78). Einen gewissen Fremdkörper im Verschmelzungsvertrag stellen die arbeitsrechtli-
chen Informationen dar (Nr. 9, / Rn. 85), die rein deskriptiven Charakter haben, und
dennoch in der Praxis häufig den umfangreichsten Teil des Vertrags bilden, obwohl ein
Verstoß gegen die Angabepflicht praktisch kaum Rechtsfolgen nach sich zieht (/ Rn. 110).
Um die zuständigen Arbeitnehmervertretungen in die Lage zu versetzen, zu der geplanten
Verschmelzung Stellung zu nehmen und auch etwaige Bedenken vorzutragen, ist der Vertrag
oder sein Entwurf dem zuständigen Betriebsrat jedes beteiligten Rechtsträgers einen Monat
vor dem Zustimmungsbeschluss der Anteilseignerversammlung zuzuleiten (Abs. 3, /
Rn. 145).
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A. Allgemeines

I. Normzweck

Die Vorschrift regelt in Abs. 1 den Mindestinhalt des Verschmelzungsvertrags. Der Zweck
der Norm liegt darin, die für die Verschmelzung wesentlichen Vertragselemente festzulegen,
darüber hinaus aber auch in der Sicherstellung hinreichender Informationen einerseits
zugunsten der Anteilseigner, die dem Vertrag durch Beschluss zustimmen müssen (§ 13),
und andererseits im Interesse der betroffenen Arbeitnehmer, die durch rechtzeitige Zuleitung
des Vertrags oder seines Entwurfs an die zuständigen Betriebsräte frühzeitig in den Prozess
einbezogen werden sollen (Abs. 3).1 Erleichterungen sieht das Gesetz für Verschmelzungen
auf die hundertprozentige Konzernmutter vor, da Angaben zum Anteilsaustausch insoweit
nicht erforderlich sind (Abs. 2). Weitergehende zwingende Inhaltsvorgaben bestehen für

1 Semler/Stengel/Schröer Rn. 1; Kölner Komm UmwG/Simon Rn. 1; Widmann/Mayer/Mayer
Rn. 2 f.; Lutter/Drygala Rn. 2.
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